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1. Leitbild 
 
Der Turnverein Berchum 1885 verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Der TV Berchum bekennt sich zu den 
Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und tritt für die körperliche und 
seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendliche ein.  
 
Kinder und Jugendliche sollen ohne Gewalt und Diskriminierung aufwachsen. Dazu sollen sie 
im Sport Unterstützung und Schutz durch die Verantwortlichen erfahren. Die körperliche und 
emotionale Nähe, die im Sport entstehen kann und in keinem anderen Zusammenhang einen 
ähnlichen Stellenwert findet, bringt aber auch Gefahren sexualisierter Übergriffe.  
 
Der TV Berchum spricht sich offen für eine Kultur der Aufmerksamkeit und verantwortliches 
Handeln aus, welche Kinder, Jugendliche und Erwachsene – mit und ohne Behinderung – im 
Sport vor psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt schützen soll, indem Betroffene 
zum Reden ermutigt, potenzielle Täter abgeschreckt werden sollen. 
 
Das Engagement von Ehrenamtlichen im Sport ermöglicht uns qualifizierte Sportangebote im 
Kinder- und Jugendbereich sowie im Sport mit Erwachsenen. Unsere ehrenamtlich tätigen 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie Betreuerinnen und Betreuer sollen in der 
Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes durch dieses Konzept zusätzlich unterstützt und 
geschützt werden.  
 
Das Schutzkonzept des Turnverein Berchum 1885 wurde am 20.11.2019 vom 
geschäftsführenden und erweiterten Vorstand beschlossen.  
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2. Bausteine 
 
Das vorliegende Schutzkonzept des TV Berchum 1885 umfasst unterschiedliche Maßnahmen, 
die ineinandergreifen und nur gemeinsam das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt im 
TV Berchum bilden.  
Diese Maßnahmen kann man wie folgend dargestellt als Puzzle visualisieren, welches die 
zentralen Aspekte Prävention und Intervention umfasst.  
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3. Prävention 
 
3.1. Ehrenkodex 
 
Alle Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Gruppenhelferinnen und 
Gruppenhelfer und Vorstandsmitglieder haben den Ehrenkodex des Turnverein Berchum 
1885 unterzeichnet. Neue Ehrenamtliche sowie vorläufig ehrenamtlich unterstützende Eltern, 
die beispielsweise bei Freizeitfahrten teilnehmen, müssen ihn vor Beginn ihrer 
Tätigkeitsaufnahme unterzeichnen.  
 
Der Ehrenkodex ist auf der Webseite des Turnvereins nachzulesen: https://www.turnverein-
berchum.de/startseite/unser-verein/ehrenkodex/  

 
 

3.2. Erweitertes Führungszeugnis 
 
Der TV Berchum 1885 hat die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hagen unterzeichnet. 
Der TV Berchum hat sich damit verpflichtet, keine einschlägig vorbestraften Personen 
ehrenamtlich im Verein zu beschäftigen.  
 
Alle Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Gruppenhelferinnen und 
Gruppenhelfer und Vorstandsmitglieder sowie auch vorläufig ehrenamtlich unterstützende 
Helferinnen und Helfer (wie beispielsweise Eltern), die Kinder und Jugendliche des TV 
Berchum bei Freizeitfahrten begleiten, legen in einem Rhythmus von 5 Jahren ein erweitertes 
Führungszeugnis vor.  
 
Vorlage und Einsicht regelt der geschäftsführende Vorstand. Das erweiterte Führungszeugnis 
wird dem Ehrenamtlichen nach Einsicht und Dokumentation der Einsicht anschließend wieder 
zurückgegeben.  
 
Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses stellt keine Garantie für die Einhaltung des 
Kinder- und Jugendschutzes dar, unterstützt jedoch die Präventionsmaßnahmen im Verein als 
Instrument zur frühzeitigen Identifizierung rechtskräftig verurteilter Sexualstraftäter. Die 
Vorlage und Einsicht sollen sicherstellen, dass keine einschlägig vorbestraften Personen die 
Gelegenheit erhalten, sich unseren Kindern und Jugendlichen zu nähern.  
 
3.3. Sensibilisierung und Qualifizierung 
 
Eine Voraussetzung für einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz sowie 
Handlungskompetenz und -sicherheit zum Thema sexualisierte Gewalt können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur durch entsprechende Information und Fortbildung 
erzielen. 
 
Durch entsprechende Fortbildungen werden alle Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter, Gruppenhelferinnen und Gruppenhelfer und Vorstandsmitglieder für das 
Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert und regelmäßig weitergebildet. Qualifizierungen 
werden vom Verein finanziert. 
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Neue Ehrenamtliche werden in einem persönlichen Gespräch durch die Beauftragten 
(Prävention sexualisierter Gewalt) mit der Thematik vertraut gemacht. 
 
Alle minder- und volljährigen Sportler des Vereins (und bei Minderjährigen deren Eltern) 
werden über die Homepage und Aushänge in der Turnhalle über das Schutzkonzept und die 
persönliche Ansprechpartnerin und Ansprechpartner informiert.  
 
3.4. Weibliche und männliche Vertrauensperson und Ansprechpartner 
 
Nach der am 29.3.2019 in Kraft getretenen Satzung des TV Berchum wurde eine weibliche und 
eine männliche Vertrauensperson und Ansprechpartner gegen sexualisierte Gewalt ernannt.  
 
Die beiden Beauftragten sind in besonderem Maße für die Ausarbeitung und Umsetzung des 
Schutzkonzepts gegen sexualisierte Gewalt verantwortlich. Außerdem stellen sie die 
Verbindung zwischen den Kindern und Jugendlichen, externen Fachstellen und dem Vorstand 
dar. Vom Vorstand beauftragt sind sie für Kinder und Jugendliche des Turnvereins 
Vertrauenspersonen und Ansprechpartner in jeder Lage. Auch sind sie externen Fachstellen 
als Ansprechpartner im TV Berchum 1885 bekannt. 
 
Für ihre Aufgabe werden die Beauftragten besonders in externen Fortbildungen geschult und 
sensibilisieren mit Unterstützung des Stadtsportbunds Hagen ebenfalls alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Turnvereins. 
 
3.5. Kooperationsvereinbarung mit externen Fachstellen 
 
Der TV Berchum 1885 ist präventiv mit externen Fachstellen der Stadt Hagen und des 
Stadtsportbundes in Kontakt getreten. Den externen Fachstellen sind die Beauftragten mit 
dem Aufgabengebiet Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport bekannt. 
Das Schutzkonzept wurde gemeinsam mit den Fachstellen abgestimmt und ein 
Handlungsleitfaden im Verdachtsfall erstellt. 
 
3.6. Beschwerdemanagement 
 
Kritik zu äußern vermeiden viele. Es kann aber nur Lösungen geben, wenn Kritiken und 
Unstimmigkeiten bekannt sind. Insbesondere im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes 
sollen unsere Sportler die Möglichkeit haben, ihre Beschwerden anzubringen und gehört zu 
werden.  
 
Beschwerdeannahme:  
Alle Sportlerinnen und Sportler, Eltern, Übungsleiterinnen und Übungsleiter und andere 
Personen sollen es leicht haben, mit uns Kontakt aufzunehmen. Jeder, der eine Beschwerde 
hat, soll wählen können, auf welche Art und Weise er mit uns Kontakt aufnimmt und mit wem.  
 
Sie können dies  
- schriftlich per Brief oder E-Mail, 
- telefonisch oder  
- persönlich machen. 
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Beschwerden, die Mobbing, sexuelle Themen oder Beschwerden über Übungsleiterinnen, 
Übungsleiter, etc. betreffen, werden den Beauftragten vorgelegt. Diese vereinbaren 
unverzüglich einen Gesprächstermin, um gemeinsam mit den Beschwerdeführern eine Lösung 
herbeizuführen.  
 
3.7. Verhaltensregeln innerhalb des Vereins 
 
Ziel der Verhaltensregeln ist es, allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, etc. 
Handlungssicherheit zu vermitteln und den Mitgliedern eine Orientierung zu geben, welches 
Verhalten nicht akzeptiert werden muss. 
 
- Unsere Umgangssprache verzichtet auf sexistische und gewalttätige Äußerungen. 
- Die Übungsleiterin oder der Übungsleiter achtet beim Geben von Hilfestellung auf 

persönliche Grenzen der Kinder und Jugendlichen. 
- Die Übungsleiterin oder der Übungsleiter duscht grundsätzlich nicht mit den Kindern und 

Jugendlichen. Auf Fahrten wie z.B. Turnfesten kann dies in den öffentlichen Duschen nicht 
immer gewährleistet werden. 

 

4. Intervention 
 
Im Fall von sexualisierter Gewalt sind die Beauftragten unverzüglich zu informieren. Die oder 
der Vorsitzende übernimmt die Federführung der weiteren Vorgehensweise. Der Datenschutz 
von allen Beteiligten wird berücksichtigt. Wenn möglich wird die Fachberatung Wildwasser als 
Kooperationspartner kontaktiert.  
  



 

 - 7 - 

4.1. Handlungsleitfaden im Verdachtsfall 
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4.2. Rehabilitation  
 
In einigen Interventionsprozessen stellt sich heraus, dass die Person weder eine Straftat 
begangen hat noch für die weitere Zusammenarbeit unzumutbares Fehlverhalten aufweist. 
Sollte dieser Fall eintreten, gilt es die beschuldigte Person vollständig zu rehabilitieren und 
zu unterstützen.  
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5. Ansprechpartner 
 

Wer? Kontaktdaten 

Weibliche Beauftragte TVB: Isabel Kremer praevention_w@tvberchum 

Männlicher Beauftragter TVB: Leo Eckerle praevention_m@tvberchum 

Präventionsbeauftragter im Stadtsportbund 
Hagen: Peter Passehl Peter.Passehl@ssb-hagen.de 

Fachstelle gegen sexuelle Gewalt, Wildwasser 
Hagen 

02331 371 013 

Anonyme Kinder- und Jugendberatung Hagen: 0175 2222 492 

Nummer gegen Kummer (Kinder- und 
Jugendtelefon) 116 111 

Nummer gegen Kummer (Elterntelefon): 0800 111 0 550 

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 
0800 111 0 222 

Polizei Hagen 
Im akuten Notfall 110 
Ansonsten: 02331 986 0  
Prävention/Opferschutz: 02331 986 1520 

 
 
 

6. Inkrafttreten 
 
Der Gesamtvorstand hat in seiner Sitzung vom 20.11.2019 dieses Schutzkonzept 
beschlossen. Es ist seitdem in Kraft.  
 


